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Amt/Sachgebiet: SG Bildung, Vereine und Sport

 

 

S i t z u n g s v o r l a g e 

Nr. 1.3-149/2026/1
 

 

 

Gremium Termin Behandlung TOP

Hauptausschuss 20.04.2026 nicht öffentlich  

Stadtrat 06.05.2026 öffentlich  

 

 

Betreff: Beschluss Entgeltordnung für das Freibad Sachsenburg
 

 

Beschlussvorschlag:
 

Der Stadtrat beschließt die Entgeltordnung für das Freibad Sachsenburg in der Fassung der

Anlage. 

 

Sachverhalt:
 

Die Stadt Frankenberg/Sa. unterhält im Ortsteil Sachsenburg ein Freibad. Es handelt sich um

eine freiwillige Aufgabe der Stadt Frankenberg/Sa. 

 

Die Nutzung des Freibades ist in der Regel von Mitte Mai bis Mitte September in der Zeit von

10.00 – 19.00 Uhr möglich. Die Betreibung erfolgt durch die Stadt Frankenberg/Sa. 

 

Zur Finanzierung des Objektes sollen Eintrittsgelder von den Nutzern erhoben werden. Die

Regelungen zur Erhebung und Höhe der privatrechtlichen Eintrittsgelder (Nutzungsentgelte)

sind per Entgeltordnung festzuschreiben. 

 

Ab 2026 werden diese Entgelte unter Berücksichtigung der Umsatzsteuerpflicht für

Kommunen erhoben. 

 

Aufgrund der allgemeinen Markt- und Wettbewerbssituation wurde auf eine Kalkulation der

Entgelte verzichtet und sich an den marktüblichen Preisen orientiert. 

 

Die Entgeltordnung wurde für die kommende Saison erweitert. Neben den bereits bekannten

Tarifen für Tages-, Feierabend- und Saisonkarten wurden neue Leistungsangebote und

Zusatzgebühren wie die 10er-Karte als auch die Abnahme von Schwimmabzeichen

aufgenommen, die ab dem 01.05.2026 wirksam werden.

 

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 20.04.2026 darüber beraten und empfiehlt dem 

Stadtrat einstimmig die Beschlussfassung.

 

 
 

   

Bürgermeister   

 

Anlage:

Entgeltordnung für das Freibad Sachsenburg in Trägerschaft der Stadt Frankenberg/Sa. 
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